








Der Verwaltungsakt „1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung“ wird durch 
die Flurbereinigungsbehörde in den Flurbereinigungsstädten/-gemeinden Erftstadt, Kerpen, 
Merzenich und Nörvenich sowie den angrenzenden Städten und Gemeinden Düren, Kreuzau 
und Vettweiß in den jeweiligen Bekanntmachungsorganen ab dem 12.07.2020 öffentlich 
bekannt gemacht. 
Die Übergangszeitpunkte richten sich, abhängig von den jeweils aufstehenden Kulturen, 
nach den im Einvernehmen mit dem Vorstand aufgestellten Überleitungsbestimmungen vom 
13.07.2017 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Jahres 2017 das Jahr 2020 und an die 
Stelle des Jahres 2018 das Jahr 2021 tritt. 

Beteiligte, die an der Wahrnehmung der Termine verhindert sind, können sich durch eine/n 
Bevollmächtigte/n vertreten lassen. 

Für den Anhörungstermin ist im Falle der Vertretung eine schriftliche Vollmacht mit 
beglaubigter Unterschrift des Vollmachtgebers vorzulegen. Die Beglaubigung der 
Unterschrift auf der Vollmacht kann durch jede siegelführende Dienststelle (in aller Regel die 
zuständige Stadt- oder Gemeindeverwaltung) erfolgen. Sie ist kostenfrei (§ 108 FlurbG). 
Ihr/e Bevollmächtigte/r muss diese Vollmacht im Anhörungstermin vorlegen. 

Im Termin fehlende Vollmachten sind der Bezirksregierung Köln bis spätestens einen Monat 
nach dem Anhörungstermin nachzureichen. 

Vollmachtvordrucke können Sie bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln 
anfordern (Bitte geben Sie in Ihrem Schreiben das Aktenzeichen 33.45 -5 12 02- und Ihre 
Ordnungsnummer (ONr.) an.) oder unter dem Link: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/form_vollmacht.pdf 

abrufen. 

Das Verschulden eines Vertreters oder Bevollmächtigten steht dem eigenen Verschulden 
gleich (§ 134 Abs. 4 FlurbG). 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Pils 
RVR‘in 

Hinweise: 
Die Überleitungsbestimmungen vom 13.07.2017 können Sie auf der nachfolgend aufgeführten Internetseite der 
Bezirksregierung Köln einsehen: 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html  
Diese öffentliche Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht:  
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html  
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf . 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung. 
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